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BETREFF Ihre schriftliche Frage Nr. 463 für den Monat Juni 2019  
  

GZ III A 4 - O 1030/19/10003 :001 
DOK 2019/0582091 

  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Sehr geehrte Frau Kollegin, 

 

Ihre Frage, 

 

„Inwiefern werden nach Ansicht der Bundesregierung die Informationsseiten des Zolls, die 
für ausländische Entsendebetriebe lediglich auf Deutsch, Englisch und Französisch zur 
Verfügung stehen (https://www.zoll.de/DE/Unternehmen/Arbeit/Arbeitgeber-mit-Sitz-
ausserhalb-Deutschlands/arbeitgeber-mit-sitz-ausserhalb-deutschlands_node.html), den 
Anforderungen der Durchsetzungs-Richtlinie 2014/67/EU gerecht, und wird sich die 
Bundesregierung dafür einsetzen, dass das zentrale Informationsportal zur Entsendung 
zukünftig zusätzlich auch in (mittel)europäischen Sprachen angeboten wird, wie es 
beispielsweise in Österreich (www.entsendeplattform.at) praktiziert wird?“, 
 

beantworte ich wie folgt: 

 

Artikel 5 Abs. 2 Buchstabe c) der RL 2014/67/EU gibt vor, dass die in Rede stehenden 

Informationen zum Thema Arbeitnehmerentsendung auf der einzigen offiziellen nationalen 

Website in der Amtssprache bzw. den Amtssprachen des Aufnahmemitgliedstaats zugänglich 

gemacht werden müssen. Über die Bereitstellung in weiteren Sprachen kann jeder EU-

Mitgliedstaat selbstständig entscheiden.  

 



 

 

Seite 2 Die Entscheidung, die in Rede stehenden Informationen bei www.zoll.de in deutscher, 

englischer und französischer Sprache zur Verfügung zu stellen, wurde seinerzeit getroffen, da 

mit diesen Sprachen bereits ein großer Personenkreis von Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern sowie Dienstleitungserbringern erreicht werden kann. Nach Einschätzung der 

Bundesregierung wird hierdurch die erforderliche Bereitstellung von entsprechenden 

Informationen im Einklang mit der RL 2014/67/EU gewährleistet. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 


